
 

 

 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen der KAN-Therm GmbH 

                     Stand 06.12.2019 

 

§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines 

(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten ausschließlich 

gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (im 

Folgenden: BGB), das heißt natürlichen und juristischen Personen, welche die Ware oder 

Leistung zur gewerblichen oder beruflichen Verwendung erwerben. 

 

(2) Alle zwischen dem Käufer und/oder Besteller – nachstehend „Kunde/n“ genannt – und uns 

im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich aus diesen 

AGB, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.  

 

§ 2 Auskünfte, Beratung, Eigenschaften der Produkte und 

Leistungen/Mitwirkungshandlungen des Kunden  

(1) Auskünfte und Erläuterungen hinsichtlich unserer Produkte und Leistungen durch uns oder 

unsere Vertriebsmittler erfolgen ausschließlich aufgrund unserer bisherigen Erfahrung. Sie 

stellen keinerlei Eigenschaften oder Garantien in Bezug auf unsere Produkte dar. Die hierbei 

angegebenen Werte sind als Durchschnittswerte unserer Produkte anzusehen. Wir stehen 

mangels ausdrücklicher anderweitiger Vereinbarung nicht dafür ein, dass unsere Produkte 

und/oder Leistungen für den vom Kunden verfolgten Zweck geeignet sind.  

 

(2) Eine Beratungspflicht übernehmen wir ausdrücklich nur kraft eines gesonderten, 

schriftlichen Beratungsvertrags.  
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(3) Eine Garantie gilt nur dann als von uns übernommen, wenn wir schriftlich eine Eigenschaft 

und/oder einen Leistungserfolg als „rechtlich garantiert“ bezeichnet haben.  

 

§ 3 Angebot, Vertragsschluss, Liefer- und Leistungsumfang, Beschaffungsrisiko und 

Garantie 

(1) Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem 

Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 

Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder 

Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- 

und Urheberrechte vorbehalten.  

 

(2) Ein Vertrag kommt – auch im laufenden Geschäftsverkehr – erst dann zustande, wenn wir 

die Bestellung des Kunden schriftlich oder in Textform (d.h. auch per Telefax oder E-Mail) 

durch Auftragsbestätigung bestätigen. Die Auftragsbestätigung gilt nur unter der Bedingung, 

dass noch offene Zahlungsrückstände des Kunden beglichen werden und dass eine durch uns 

vorgenommene Kreditprüfung des Kunden ohne negative Auskunft bleibt.  

 

(3) Der Kunde ist an seine Bestellung als Vertragsantrag 14 (vierzehn) Kalendertage – bei 

elektronischer Bestellung 5 (fünf) Werktage (jeweils an unserem Sitz) – nach Zugang der 

Bestellung bei uns gebunden, soweit der Kunde nicht regelmäßig auch mit einer späteren 

Annahme durch uns rechnen muss (§ 147 BGB). Dies gilt auch für Nachbestellungen des 

Kunden. Bei Lieferung oder Leistung innerhalb der angebotsgegenständlichen Bindungsfrist 

des Kunden kann unsere Auftragsbestätigung durch unsere Lieferung ersetzt werden, wobei 

die Absendung der Lieferung maßgeblich ist.  
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(4) Der Kunde hat uns rechtzeitig vor Vertragsschluss schriftlich oder in Textform (d.h. auch 

per Telefax oder E-Mail) auf etwaige besondere Anforderungen an unsere Produkte 

hinzuweisen. Solche Hinweise erweitern jedoch nicht unsere vertraglichen Verpflichtungen und 

Haftung. Mangels anderweitiger ausdrücklicher Vereinbarung sind wir lediglich verpflichtet, die 

bestellten Produkte als in der Bundesrepublik Deutschland verkehrs- und zulassungsfähige 

Ware zu liefern.  

 

(5) Wir sind lediglich verpflichtet, aus unserem eigenen Warenvorrat zu leisten (Vorratsschuld).  

 

(6) Die Übernahme eines Beschaffungsrisikos oder einer Beschaffungsgarantie liegt nicht allein 

in unserer Verpflichtung zur Lieferung einer nur der Gattung nach bestimmten Sache. 

 

(7) Ein Beschaffungsrisiko im Sinne von § 276 BGB übernehmen wir nur kraft schriftlicher, 

gesonderter Vereinbarung unter Verwendung der Wendung „übernehmen wir das 

Beschaffungsrisiko …“.  

 

(8) Verzögert sich die Abnahme der Produkte oder deren Versand aus einem vom Kunden zu 

vertretenden Grund, sind wir berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer 14-tägigen Nachfrist 

nach unserer Wahl sofortige Vergütungszahlung zu verlangen oder vom Vertrag 

zurückzutreten oder die Erfüllung abzulehnen und Schadensersatz satt der ganzen Leistung zu 

verlangen. Die Fristsetzung muss schriftlich oder in Textform erfolgen. Wir müssen hierin nicht 

nochmals auf die Rechte aus dieser Klausel hinweisen.  
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Im Falle des vorstehend geregelten Schadensersatzverlangens beträgt der zu leistende 

Schadensersatz 20 % des Nettolieferpreises bei Kaufverträgen oder 20 % der vereinbarten 

Vergütung bei Leistungsverträgen. Der Nachweis einer anderen Schadenshöhe oder des 

Nichtanfalles eines Schadens bleibt beiden Parteien vorbehalten. Eine Umkehr der Beweislast 

ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

(9) Bei kundenseitig verspätetem Lieferauftrag oder -abruf sind wir berechtigt, die Lieferung 

um den gleichen Zeitraum des kundeseitigen Rückstandes zuzüglich einer Dispositionsfrist von 

4 Werktagen am Ort unseres Sitzes hinauszuschieben.  

 

§ 4 Preise, Versand, Versandkosten 

(1) Sämtliche Preisangaben in unserer Preisliste verstehen sich „ab Werk“ und grundsätzlich 

in EURO netto ausschließlich Verpackung, See- oder Lufttransportverpackung, Verladung, 

Fracht, Porto und soweit eine Transportversicherung vereinbart wurde, Versicherungskosten, 

zuzüglich vom Kunden zu tragender Mehrwertsteuer (soweit gesetzlich anfallend) in der jeweils 

gesetzlich vorgeschriebenen Höhe, zuzüglich etwaiger länderspezifischer Abgaben bei 

Lieferung in andere Länder als die Bundesrepublik Deutschland, sowie zuzüglich Zoll und 

anderer Gebühren und öffentlicher Abgaben für die Lieferung/Leistung.  

 

(2) Die in unserer Preisliste genannten Preise sind jeweils gültig bis zum 31.03. des jeweiligen 

Jahres welches auf das Jahr folgt in welchem die Preisliste veröffentlicht worden ist. Für Druck- 

oder Übertragungsfehler bei der Preisauszeichnung übernehmen wir keine Haftung. Die 

Versandkosten für Lieferungen ins Ausland sind abweichend. Diese erfragen Sie bitte bei 

unserem Bestellservice-Team unter bestellungen@kan-therm.com. 

 

(3) Die Versandart (Transportweg und Transportmittel) und die Art der Verpackung 

unterstehen unserem pflichtgemäßen Ermessen. Wir werden uns jedoch bemühen, hinsichtlich 
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Versandart und Verpackung Wünsche des Kunden zu berücksichtigen, ohne dass hierauf 

jedoch ein Anspruch des Kunden besteht. Hierdurch bedingte Mehrkosten – auch bei 

vereinbarter Fracht-Frei-Lieferung – gehen, wie die Transport- und Versicherungskosten zu 

Lasten des Kunden.  

 

(4) Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen 

Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige 

versicherbare Risiken versichert. 

 

§ 5 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis innerhalb 

von 30 Tagen ab Rechnungsstellung netto (ohne Abzug) zur Zahlung fällig. Nach Fälligkeit 

werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die 

Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor. 

 

(2) Der Kunde kann den Kaufpreis und die Versandkosten nach seiner Wahl auf das auf unserer 

Rechnung angegebene Konto überweisen oder uns eine Einzugsermächtigung für sein Konto 

erteilen. Im Fall einer erteilten Einzugsermächtigung werden wir die Belastung des Kontos des 

Kunden frühestens zu dem in § 5 (1) geregelten Zeitpunkt veranlassen. Eine erteilte 

Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf auch für weitere Bestellungen. Wir behalten uns 

vor, bestimmte Zahlungsarten von einer Bonitätsprüfung oder einer Maximalbestellmenge 

abhängig zu machen. 
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(3) Andere Zahlungsmethoden als die in § 5 (2) genannten bedürfen gesonderter Vereinbarung 

zwischen uns und dem Kunden; dies gilt insbesondere für die Begebung von Schecks und 

Wechseln.  

 

(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, 

seine Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt 

sind. Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, wenn 

er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht. 

 

(5) Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche 

die rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.  

Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Kunden nur insoweit ausgeübt werden, als sein 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

 

(6) Eingehende Zahlungen werden zunächst zur Tilgung der Kosten, dann der Zinsen und 

schließlich der Hauptforderung nach ihrem Alter verwendet.  

 

§ 6 Vorbehalt der Vorkassezahlung  

Bei Bestellungen von Kunden mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland oder bei begründeten 

Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behalten wir uns vor, erst nach Erhalt des 

Kaufpreises nebst Versandkosten zu liefern (Vorkassevorbehalt).  

Falls wir von dem Vorkassevorbehalt Gebrauch machen, werden wir Sie unverzüglich 

unterrichten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des Kaufpreises und der 

Versandkosten. 
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§ 7 Gefahrübergang 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ 

vereinbart. 

 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht bei 

vereinbarter Holschuld mit Übergabe der zu liefernden Produkte an den Kunden, bei 

vereinbarter Schickschuld spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der 

Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über, es sei denn es ist 

eine Bringschuld vereinbart. Vorstehendes gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder 

wir noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen haben. Verzögert 

sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden 

liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über, an dem der Liefergegenstand 

versandbereit ist und wir dies dem Kunden schriftlich oder in Textform (d.h. auch per Telefax 

oder E-Mail) angezeigt haben. 

 

(3) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch uns betragen die 

Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro 

abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer 

Lagerkosten bleiben vorbehalten. 

§ 8 Abnahme 

Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn die 

Lieferung und, sofern wir auch die Installation schulden, die Installation abgeschlossen ist wir 

dies dem Kunden unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem §  8 mitgeteilt und ihn 

zur Abnahme aufgefordert haben, seit der Lieferung oder Installation 12 (zwölf) Werktage 

vergangen sind oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z.B. die 

gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation 



 
 
 
 
 
 
 
 

8 

6 (sechs) Werktage vergangen sind und der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses 

Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines uns angezeigten Mangels, der die 

Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat. 

 

§ 9 Lieferung 

(1) Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Auftraggeber im 

Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen 

bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand 

oder zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn, wir erklären uns schriftlich zur Übernahme 

dieser Kosten bereit. 

 

(2) Verbindliche Liefertermine und –fristen müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart 

werden. Bei unverbindlichen oder ungefähren (ca., etwa, etc.) Lieferterminen und –fristen 

bemühen wir uns, diese nach besten Kräften einzuhalten. 

 

(3) Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung 

beim Kunden, mangels solcher binnen 5 (fünf) Kalendertagen nach Zugang der kundenseitigen 

Bestellung bei uns, nicht jedoch, bevor alle Einzelheiten der Ausführung des Auftrages geklärt 

sind und alle sonstigen vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen, insbesondere 

vereinbarte Anzahlungen oder Sicherheiten und notwendige Mitwirkungsleistungen vollständig 

geleistet sind. Entsprechendes gilt für Liefertermine und Leistungstermine. Hat der Kunde nach 

Auftragserteilung Änderungen verlangt, so beginnt eine neue angemessene Liefer- und/oder 

Leistungsfrist mit der Bestätigung der Änderung durch uns.  
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(4) Geraten wir in Lieferverzug, muss der Kunde uns zunächst eine angemessene Nachfrist 

von mindestens – soweit nicht unangemessen – 14 Tagen zur Leistung setzen. Verstreicht 

diese fruchtlos, bestehen Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung – gleich aus 

welchem Grund – nur nach Maßgabe der Regelung in § 11. 

 

(5) Wenn dem Kunden wegen unseres Verzuges ein Schaden erwächst, so ist er unter 

Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt 

für jede angefangene Woche des Verzugs 0,5 % der Netto-Vergütung für die im Verzug 

befindliche Warenlieferung und/oder Leistung im Ganzen, aber höchstens 5 % der 

Nettovergütung der Gesamtlieferung und/oder Gesamtleistung, die infolge des Verzuges nicht 

rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß von uns geliefert und/oder geleistet wird. Ein 

weitergehender Ersatz des Verzögerungsschadens unsererseits ist ausgeschlossen. Dies gilt 

nicht im Falle eines vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglistigen Handelns unsererseits, bei 

Ansprüchen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, bei Verzug sowie im Falle eines 

vereinbarten fixen Liefertermins im Rechtssinne und der Übernahme einer Leistungsgarantie 

oder eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB und bei einer gesetzlich zwingenden Haftung.  

 

(6) Ist zwischen dem Kunden und uns die Lieferung mittels LKW vereinbart, erfolgt die 

Anlieferung der Ware, "frei Bordsteinkante", also bis zu der öffentlichen Bordsteinkante die der 

von dem Kunden angegebenen Lieferadresse nächst gelegen ist, es sei denn, es ist 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart.  

 

(7) Die Anlieferung der Ware an die Lieferadresse „frei Bordsteinkante“ kann aufgrund der 

fehlenden Befahrbarkeit mit dem LKW insbesondere in den folgenden Fällen nicht erfolgen: 

 

• die Lieferadresse befindet sich in einer Straße bzw. kann nur über eine Straße erreicht 

werden, die als verkehrsberuhigter Bereich / „Spielstraße“ gewidmet ist, und/ oder 
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• die Lieferadresse befindet sich in einer Straße bzw. kann nur über eine Straße erreicht 

werden, deren Befahrbarkeit für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 

40 Tonnen untersagt ist, und/ oder 

• die Lieferadresse befindet sich in einer Straße bzw. kann nur über eine Straße erreicht 

werden, die schmaler als 3,25 Meter ist bzw. die an einer bei der Lieferung zu 

passierenden Stelle im Zeitpunkt der Lieferung durch Hindernisse wie etwa parkende 

Fahrzeuge oder eine Baustelle auf weniger als 3,25 Meter Durchfahrtsbreite 

eingeschränkt wird, und/ oder 

• die Lieferadresse befindet sich in einer Sackgasse. 

 

(8) Trifft eine der in § 7 (7), Aufzählungspunkte 1 bis 4, genannten Besonderheiten für die von 

dem Kunden gewünschte Lieferadresse zu bzw. ist sich Kunde der unsicher, ob die 

Besonderheiten des § 7 (7), Aufzählungspunkte 1 bis 4 vorliegen, hat der Kunde unverzüglich 

telefonisch, per Telefax oder E-Mail mit unserem Kundenservice aufzunehmen, um zu klären, 

bis zu welchem Ort eine Anlieferung erfolgen kann. 

 

(9) Wir sind nicht dazu verpflichtet, die angelieferte Ware abzuladen. Der Kunde hat die Ware 

auf eigene Kosten abzuladen. Die Abladung der Ware kann durch Dritte/fremdes Personal im 

Auftrag des Kunden erfolgen. Erfolgt die Abladung der Ware durch Dritte/fremdes Personal im 

Auftrag des Kunden, trägt der Kunde die Kosten für das Abladen. Wird die Ware durch 

Dritte/fremdes Personal im Auftrag des Kunden abgeladen, trägt der Kunde das Risiko dafür, 

dass die Ware durch die von dem Kunden beauftragten Dritten/fremdes Personal während des 

Abladevorgangs beschädigt oder zerstört wird.   

 

(10) Ist zwischen dem Kunden und uns die Lieferung mittels Spedition vereinbart, gilt § 9 (6) 

bis (9) entsprechend.  
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§ 10 Mängelrüge, Gewährleistung 

(1) Erkennbare Sachmängel sind vom Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 12 Tage nach 

Abholung bei Lieferung ab Werk oder Langerort, ansonsten nach Anlieferung, versteckte 

Sachmängel unverzüglich nach Entdeckung, letztere spätestens innerhalb der zwölfmonatigen 

Gewährleistungsverjährungsfrist nach § 10 (2) uns gegenüber zu rügen. Eine nicht 

fristgerechte Rüge schließt jeglichen Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung wegen 

Sachmängeln aus. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglistigen 

Handelns unsererseits, im Falle der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder 

Übernahme einer Garantie der Mängelfreiheit, oder eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB 

oder sonstigen gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen, insbesondere nach dem 

Produkthaftungsgesetz. Die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an 

einen Verbraucher (Lieferantenregress) bleiben unberührt.  

 

(2) Für Sachmängel leisten wir – soweit nicht schriftlich oder in Textform ausdrücklich etwas 

Abweichendes vereinbart ist – über einen Zeitraum von 12 Monaten Gewähr, gerechnet vom 

Tage des Gefahrübergangs (siehe § 7), im Falle der kundenseitigen An- oder 

Abnahmeverweigerung vom Zeitpunkt der Bereitstellungsanzeige zur Warenübernahme an. 

Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus einer Garantie, der Übernahme eines 

Beschaffungsrisikos im Sinne von § 276 BGB, Ansprüchen wegen der Verletzung von Leib, 

Leben oder Gesundheit, arglistigen, vorsätzlichen, oder grob fahrlässigen Handelns 

unsererseits, oder wenn in den Fällen der § 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB (Errichtung von Bauwerken 

und Lieferung von Sachen für Bauwerke) und § 634a Absatz 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) oder 

soweit sonst gesetzlich eine längere Verjährungsfrist zwingend festgelegt ist. § 305b BGB (der 

Vorrang der Individualabrede in mündlicher oder textlicher oder schriftlicher Form) bleibt 

unberührt. Eine Umkehr der Beweislast ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden.  

 

(3) Unsere Gewährleistung (Ansprüche aus Pflichtverletzung wegen Schlechtleistung bei 

Sachmängeln) und die sich hieraus ergebende Haftung ist ausgeschlossen, soweit Mängel und 
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damit zusammenhängende Schäden nicht nachweisbar auf fehlerhaftem Material, fehlerhafter 

Konstruktion, oder auf mangelhafter Ausführung, oder fehlerhaften Herstellungsstoffen, oder 

soweit geschuldet, mangelhafter Nutzungsanleitung beruhen. Insbesondere ist die 

Gewährleistung und die sich hieraus ergebende Haftung aufgrund Pflichtverletzung wegen 

Schlechtleistung ausgeschlossen für die Folgen fehlerhafter Benutzung, ungeeigneter 

Lagerbedingungen, und für die Folgen chemischer, elektromagnetischer, mechanischer oder 

elektrolytischer Einflüsse, die nicht den in unserer Produktbeschreibung oder einer abweichend 

vereinbarten Produktspezifikation oder dem jeweils produktspezifischen Datenblatt 

unsererseits oder herstellerseits vorgesehenen, durchschnittlichen Standardeinflüssen 

entsprechen. Vorstehendes gilt nicht bei arglistigem, grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 

Handeln unsererseits, oder der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit, der Übernahme 

einer Garantie, eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB und einer Haftung nach einem 

gesetzlich zwingenden Haftungstatbestand, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

(4) Die Anerkennung von Pflichtverletzungen in Form von Sachmängeln bedarf stets der 

Schriftform.  

 

§ 11 Haftungsausschluss/-begrenzung 

(1) Wir haften vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen nicht, insbesondere nicht für 

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – bei Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis.  
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(2) Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, 

sowie:  

• für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung und vorsätzliche oder 

grob fahrlässige Pflichtverletzungen von gesetzlichen Vertretern oder 

Erfüllungsgehilfen; 

• für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten; „wesentliche Vertragspflichten“ 

sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Kunden 

schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; 

wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Kunde regelmäßig vertrauen darf;  

• im Falle der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit, auch durch gesetzliche 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen;  

• im Falle des Verzuges, soweit ein fixer Liefer- und/oder fixer Leistungszeitpunkt 

vereinbart war;  

• soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit unserer Ware oder das Vorhandensein 

eines Leistungserfolges, oder ein Beschaffungsrisiko im Sinne von § 276 BGB 

übernommen haben; 

• bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder anderen gesetzlich 

zwingenden Haftungstatbeständen.  

 

(3) Im Falle, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt 

und kein Fall des vorstehenden § 11 (2), dort Aufzählungszeichen 4, 5 und 6 vorliegt, haften 

wir auch bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nur für den vertragstypischen und 

vorhersehbaren Schaden.  

 

(4) Unsere Haftung ist der Höhe nach für jeden einzelnen Schadensfall begrenzt auf eine 

Haftungshöchstsumme in Höhe von 10 Mio.Euro. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist, Vorsatz oder 
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grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, für Ansprüche wegen der Verletzung von Leib, Leben oder 

Gesundheit sowie im Falle einer Forderung, die auf deliktischen Handlungen oder einer 

ausdrücklich übernommenen Garantie oder der Übernahme eines Beschaffungsrisikos nach § 

276 BGB beruht oder in Fällen gesetzlich zwingend abweichender höherer Haftungssummen. 

Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.  

 

(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gemäß § 11 (1) bis 4 gelten 

in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, unserer leitenden und nichtleitenden 

Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunternehmern.  

 

(6) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

§ 12 Höhere Gewalt 

(1) Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für die Erbringung unserer 

geschuldeter vertragsgegenständlichen Lieferung oder Leistung Lieferungen oder Leistungen 

unserer Unterlieferanten trotz ordnungsgemäßer und ausreichender Eindeckung vor 

Vertragsschluss mit dem Kunden entsprechend der Quantität und Qualität aus unserer Liefer- 

oder Leistungsvereinbarung mit dem Kunden (kongruente Eindeckung) nicht, nicht richtig oder 

nicht rechtzeitig oder treten Ereignisse Höherer Gewalt von nicht unerheblicher Dauer (d.h. 

mit einer Dauer von länger als 14 (vierzehn) Kalendertagen) ein, so werden wir unseren 

Kunden rechtzeitig schriftlich oder in Textform informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, 

die Lieferung um die Dauer der Behinderung herauszuschieben oder wegen des noch nicht 

erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten, soweit wir unserer vorstehenden 

Informationspflicht nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisiko oder eine 

Liefergarantie übernommen haben. Der Höheren Gewalt stehen gleich Streit, Aussperrung, 

behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete Transportengpässe 

oder Transporthindernisse, unverschuldete Betriebsbehinderungen – z.B. durch Feuer, Wasser 
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und Maschinenschäden – und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver 

Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind.  

 

(2) Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von 

Ereignissen gemäß § 12 (1) der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist 

überschritten, so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen 

Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende 

Ansprüche des Kunden, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind in diesem Fall 

ausgeschlossen. 

 

(3) Vorstehende Regelung gemäß Ziffer § 12 (2) gilt entsprechend, wenn aus den in § 12 (1) 

genannten Gründen auch ohne vertragliche Vereinbarung eines festen Liefertermins dem 

Kunden ein weiteres Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist.  

 

§ 13 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen 

aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 

behalten wir uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor. 

 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 

gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden.  

Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns 

gehörenden Waren erfolgen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
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außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunden für 

den uns entstandenen Ausfall. 

 

(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Er hat die 

Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer- und Wasserschäden und Diebstahl, 

zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden 

Schadensfall werden bereits hiermit in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns 

abgetreten. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese 

auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

 

(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 

Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 

zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. 

Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind 

vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt 

vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur 

geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung 

gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich 

ist. 

 

(5) Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu 

verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung  oder 

Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert.  Die 
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Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller, 

ohne uns jedoch zu verpflichten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 

mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis 

der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt 

für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 

Ware. 

 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 

gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 

Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die 

Abtretung an. Die in § 13 (2) genannten Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der 

abgetretenen Forderungen. 

 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, 

die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns 

gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den 

Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gemäß § 13 (4) geltend machen. Ist 

dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen 

und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 

dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden zur weiteren 

Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, 

werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 
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§ 14 Urheberrechte 

Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserer Preisliste und auf unserer 

Webseite www.kan-therm.de veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung der 

Bilder, Filme und Texte, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 

 

§ 15 Datenschutzhinweis 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre 

Kontaktdaten zur Abwicklung Ihrer Bestellung, so auch Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie uns 

diese angeben. Zur Bonitätsprüfung können wir Informationen (z.B. auch einen sogenannten 

Score-Wert) von externen Dienstleistern zur Entscheidungshilfe heranziehen und davon die 

Zahlungsart abhängig machen. Zu den Informationen gehören auch Informationen über Ihre 

Anschrift. 

 

§ 16 Gerichtsstand, Anwendbares Recht 

(1) Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch 

internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 

mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Sitz unserer Gesellschaft in Deutschland. 

Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist.  

Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung 

gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen 

Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 

ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 
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(2) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CISG). 

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass diese Rechtswahl auch als eine solche im Sinne von Art. 

14 Absatz 1 lit. b VO (EG) Nr. 864/2007 zu verstehen ist und somit auch für außervertragliche 

Ansprüche im Sinne dieser Verordnung gelten soll. Ist im Einzelfall zwingend ausländisches 

Recht anzuwenden, sind unsere AGB so auszulegen, dass der mit ihnen verfolgte 

wirtschaftliche Zweck weitest möglich gewahrt wird. 

 

§ 17 Schlussbestimmungen  

(1) Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen bedürfen 

der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung der Schriftformabrede selbst. Der Vorrang 

der Individualabrede in schriftlicher, textlicher oder mündlicher Form (§ 305b BGB) bleibt 

unberührt.  

 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages aus Gründen des Rechtes der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB ganz oder teilweise unwirksam/nichtig oder 

nicht durchführbar sein oder werden, geltend die gesetzlichen Regelungen.  

 

Sollte eine gegenwärtige oder zukünftige Bestimmung des Vertrages aus anderen Gründen als 

den Bestimmungen betreffend das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 

bis § 310 BGB ganz oder teilweise unwirksam/nichtig oder nicht durchführbar sein oder 

werden, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht 

berührt, soweit nicht die Durchführung des Vertrages – auch unter Berücksichtigung der 

nachfolgenden Regelungen – für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Das 

Gleiche gilt, wenn sich nach Abschluss des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt.  
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Entgegen einem etwaigen Grundsatz, wonach eine salvatorische Erhaltensklausel 

grundsätzlich lediglich die Beweislast umkehren soll, soll die Wirksamkeit der übrigen 

Vertragsbestimmungen unter allen Umständen aufrecht erhalten bleiben und damit § 139 BGB 

insgesamt abbedungen werden.  

 

Die Parteien werden die aus anderen Gründen als den Bestimmungen betreffend das Recht 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB 

unwirksame/nichtige/undurchführbare Bestimmungen oder ausfüllungsbedürfte Lücke durch 

eine wirksame Bestimmung ersetzen, die in ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt der 

unwirksamen/nichtigen/undurchführbaren Bestimmung und dem Gesamtzweck des Vertrages 

entspricht. § 139 BGB (Teilnichtigkeit) wird ausdrücklich ausgeschlossen. Beruht die Nichtigkeit 

einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder 

Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß am Nächsten kommenden 

rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. 

 


